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Erwägungen

E. 1
Die Vorinstanz erwägt, obwohl das Antippen der Bremse nicht zu einer Temporeduktion
geführt habe, habe der Beschwerdeführer angesichts der Umstände (wenige Meter Abstand,
Geschwindigkeit von 80 - 90 km/h, Dämmerung bzw. Dunkelheit) die Verkehrssicherheit
gefährdet und so Art. 37 Abs. 1 SVG und Art. 12 Abs. 2 VRV verletzt. Das Vortäuschen
einer Bremsung müsse den nachfolgenden Fahrer ebenfalls zum Bremsen veranlassen. Er
könne sich nicht darauf verlassen, dass der vordere Lenker die Bremsen lediglich antippe.
Bei den erwähnten Umständen berge ein solches Verhalten das Risiko einer
Auffahrkollision und eine Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer. Hinzu komme der in
solchen Situationen erhöhte Adrenalinspiegel, welcher ein solches Verhalten noch
gefährlicher erscheinen lasse. Damit sei ein widerrechtliches Verhalten gegeben, das die
Kostenauflage rechtfertige (angefochtener Entscheid S. 7 Ziff. 4.3.5).

Der Beschwerdeführer bestreitet, sich widerrechtlich verhalten zu haben. Indem er - ohne
die Geschwindigkeit zu verlangsamen - die Bremsen nur kurz angetippt habe, habe er
angemessen auf das zu nahe Aufschliessen des anderen Fahrzeuglenkers reagiert.

E. 2
Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, hat das Bundesgericht die ältere Rechtsprechung (
BGE 99 IV 100 ) zum brüsken Bremsen ( Art. 26 Abs. 1 SVG und Art. 12 Abs. 2 VRV )
präzisiert. Danach bremst auch brüsk, wer - wenn ein anderes Fahrzeug folgt - auf
Autobahnen sein Fahrzeug durch Bremsen mehr als nur unwesentlich verzögert ( BGE 117
IV 504 ). Diesen beiden Entscheiden liegt jedoch ein anderer Sachverhalt zugrunde, weil
der Beschwerdeführer durch das Antippen der Bremse die Geschwindigkeit nicht
reduzierte.

BGE 99 IV 100, auf welchen der Beschwerdeführer verweist, stimmt zwar vom Sachverhalt
her überein. Doch die Begründung, wonach das Aufleuchten-Lassen der Bremslichter den
zu nah aufgeschlossenen Lenker und allfällige weitere Verkehrsteilnehmer nicht gefährde,
bedarf einer Korrektur:

Die Vorinstanz hält nämlich zu Recht fest, dass das Vortäuschen einer Bremsung den
nachfolgenden Fahrer zum Bremsen veranlasst. Er kann sich nicht darauf verlassen, dass
der vordere Lenker die Bremsen lediglich antippt. Bei hohen Geschwindigkeiten kann ein
solches Verhalten zu einer Auffahrkollision und einer Gefährdung weiterer
Verkehrsteilnehmer führen. Bevor die Vorinstanz dem Beschwerdeführer mit dieser
Begründung vorwarf, gegen Art. 37 Abs. 1 SVG und Art. 12 Abs. 2 VRV verstossen zu
haben, hätte sie aber prüfen müssen, ob er sich in einer Notwehrlage befand und den
Angriff angemessen abwehrte.



E. 3
Als der Beschwerdeführer in der Dämmerung bzw. beim Eindunkeln ausserorts mit 80
km/h bis 90 km/h unterwegs war, schloss ein anderes Fahrzeug bis auf nur wenige Meter
auf. Dieses vorschriftswidrige Verhalten setzte den Beschwerdeführer einer erheblichen
Gefahr aus. Wäre er nämlich aus irgendeinem Grund gezwungen gewesen, stark zu
bremsen, so hätte ihn das zu nah aufgerückte Fahrzeug gerammt.

Im Anschluss an das zu nahe Aufrücken überholte das hintere Fahrzeug den
Beschwerdeführer (angefochtener Entscheid S. 8 Ziff. 4.4.3). Dass Gegenverkehr
geherrscht hätte oder weitere Verkehrsteilnehmer unmittelbar hinter dem zu nah
aufgeschlossenen Fahrzeug gefolgt wären, stellt die Vorinstanz nicht fest und ergibt sich
auch nicht aus den Akten. Unter diesen Umständen erscheint das Antippen der Bremse bzw.
das Aufleuchten-Lassen der Bremslichter als angemessene Abwehr der Gefährdung, die der
hintere Lenker durch sein zu nahes Aufschliessen hervorgerufen hatte. Ob das Verhalten
des Beschwerdeführers auch bei Gegenverkehr oder anderem Verkehrsaufkommen
angemessen gewesen wäre, kann vorliegend offenbleiben.

Damit verstösst die vorinstanzliche Annahme, der Beschwerdeführer habe Art. 37 Abs. 1
SVG und Art. 12 Abs. 2 VRV verletzt, gegen Bundesrecht.

E. 4
Die Beschwerde ist gutzuheissen und die angefochtene Verfügung aufzuheben.

Da der Beschwerdeführer keine besonderen Aufwendungen hatte, entfällt eine
Entschädigung.
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